
H A U P T S A T Z U N G 
 

der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden  
vom 8. Juli 2009 

 

Der Verbandsgemeinderat Kirchheimbolanden hat auf Grund der §§  24 und  25 Gemeindeordnung  
(GemO), der §§ 7 und 8 der Landesverordnung zur Durchführung der Gemeindeordnung (GemODVO), 
des § 2 der Landesverordnung über die Aufwandsentschädigung kommunaler Ehrenämter (KomAEVO) 
und des § 2 der Feuerwehr-Entschädigungsverordnung die folgende Hauptsatzung beschlossen, die 
hiermit bekannt gemacht wird: 

§ 1 
Öffentliche Bekanntmachungen, Bekanntgaben  

(1) Öffentliche Bekanntmachungen der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden erfolgen im Amtsblatt der 
Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden. 

(2) Karten, Pläne oder Zeichnungen und damit verbundene Texte oder Erläuterungen können abwei-
chend von Absatz 1 durch Auslegung in einem Dienstgebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Kirch-
heimbolanden zu jedermanns Einsicht während der Dienststunden bekannt gemacht werden. In diesem 
Fall ist auf Gegenstand, Ort (Gebäude und Raum), Frist und Zeit der Auslegung spätestens am Tage vor 
dem Beginn der Auslegung durch öffentliche Bekanntmachung in der Form des Absatzes 1 hinzuweisen. 
Die Auslegungsfrist beträgt mindestens sieben volle Werktage. Besteht an dienstfreien Werktagen keine 
Möglichkeit der Einsichtnahme, so ist die Auslegungsfrist so festzusetzen, dass an mindestens sieben 
Tagen Einsicht genommen werden kann. 

(3) Soweit durch Rechtsvorschrift eine öffentliche Auslegung vorgeschrieben ist und hierfür keine be-
sonderen Bestimmungen gelten, gilt Absatz 2 entsprechend. 

(4) Dringliche Sitzungen im Sinne von § 8 Abs. 4 DVO zu § 27 GemO des Verbandsgemeindera-
tes Kirchheimbolanden oder eines Ausschusses werden abweichend von Absatz 1 in der Tageszeitung 
„Die Rheinpfalz – Regionalausgabe Donnersberger Rundschau“ bekannt gemacht, sofern eine rechtzei-
tige Bekanntmachung gemäß Absatz 1 nicht mehr möglich ist. 

(5) Kann wegen eines Naturereignisses oder wegen anderer besonderer Umstände die vorgeschriebene 
Bekanntmachungsform nicht angewandt werden, so erfolgt in unaufschiebbaren Fällen die öffentliche 
Bekanntmachung durch Aushang an folgender Bekanntmachungstafel: 

• Kirchheimbolanden, Neue Allee 2, Rathaus. 

Die Bekanntmachung ist unverzüglich nach Beseitigung des Hindernisses in der vorgeschriebenen Form 
nachzuholen, sofern nicht der Inhalt der Bekanntmachung durch Zeitablauf gegenstandslos geworden 
ist. 

(6) Sonstige Bekanntgaben erfolgen gemäß Absatz 1, sofern nicht eine andere Bekanntmachungsform 
vorgeschrieben ist. 

§ 2  
Bürgerbegehren und Bürgerentscheid 

Bürgerbegehren und Bürgerentscheid bestimmen sich nach § 17 a der Gemeindeordnung. 
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§ 3 
Ausschüsse des Verbandsgemeinderates Kirchheimbolanden 

(1) Der Verbandsgemeinderat Kirchheimbolanden bildet einen Haupt- und Finanzausschuss; der Haupt- 
und Finanzausschuss hat 11 Mitglieder und für jedes Mitglied einen Stellvertreter. 
(2) Der Verbandsgemeinderat Kirchheimbolanden bildet neben dem Haupt- und Finanzausschuss fol-
gende weitere Ausschüsse: 

• Personalausschuss 
• Rechnungsprüfungsausschuss, 
• Schulträgerausschuss 
• Ausschuss für Umwelt und Natur 
• Werkausschuss 
• Bauausschuss 

(3) Die Ausschüsse gemäß Absatz 2 haben 7 Mitglieder und für jedes Mitglied einen Stellvertreter.  
Abweichend von Satz 1 haben folgende Ausschüsse 9 Mitglieder und für jedes Mitglied Stellvertreter: 

• Werkausschuss 
• Bauausschuss 
• Ausschuss für Umwelt und Natur 

(4) Die Mitglieder der Ausschüsse werden aus der Mitte des Verbandsgemeinderates gewählt. Folgen-
der Ausschuss kann aus Mitgliedern des Verbandsgemeinderates und sonstigen wählbaren Bürgerinnen 
und Bürgern der Verbandsgemeinde gebildet werden: 

• Der Schulträgerausschuss besteht aus 4 gewählten Ratsmitgliedern und zusätzlich 2 Eltern- 
        und 2 Lehrervertretern. Für jedes Mitglied wird ein Stellvertreter bestellt. 

(5) Zum Werkausschuss treten auf Vorschlag des Personalrates in einem Drittel der Mitgliederzahl 
Vertreterinnen und Vertreter der Beschäftigten hinzu.  

 
§ 4 

Übertragung von Aufgaben des  
Verbandsgemeinderates Kirchheimbolanden auf Ausschüsse 

(1) Die Übertragung der Beschlussfassung über eine bestimmte Angelegenheit auf einen Ausschuss er-
folgt durch Beschluss des Verbandsgemeinderates Kirchheimbolanden. Sie gilt bis zum Ende der Wahl-
zeit des Verbandsgemeinderates Kirchheimbolanden, soweit die Beschlussfassung dem Ausschuss 
nicht wieder entzogen wird. Die Bestimmungen dieser Hauptsatzung bleiben unberührt. 

(2) Soweit einem Ausschuss die Beschlussfassung über Angelegenheiten nicht übertragen ist, hat der 
Ausschuss innerhalb seines Zuständigkeitsbereichs die Beschlüsse des Verbandsgemeinderates vorzu-
beraten. Berührt eine Angelegenheit den Zuständigkeitsbereich mehrerer Ausschüsse, so obliegt dem 
Haupt- und Finanzausschuss die Federführung. Dem Haupt- und Finanzausschuss obliegt auch die Vor-
bereitung der Beschlüsse des Verbandsgemeinderates über 

• den Haushaltsplan, 
• die Satzungen, 
• die Bauleitplanung,  
• die Regionalplanung, 
• Entwicklungsvorhaben, 
• die Finanzplanung. 

(3) Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die Aufgaben der obersten Dienstbehörde im Sinne des 
§ 89 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LPersVG wahr. 
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§ 5  
Übertragung von Aufgaben des  

Verbandsgemeinderates Kirchheimbolanden auf den Bürgermeister 
 
Auf den Bürgermeister wird die Entscheidung in folgenden Angelegenheiten übertragen: 

1. Verfügung über Verbandsgemeindevermögen bis zu einer Wertgrenze von 50.000,00 € im Einzelfall, 

2. Vergabe von Aufträgen und Arbeiten im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel bis zu einer 

     Wertgrenze von 75.000,00 € im Einzelfall. 

Die den Eigenbetrieb betreffenden Zuständigkeitsbestimmungen bleiben unberührt.  
Ebenso bleiben sonstige besondere gesetzliche Zuständigkeitsbestimmungen unberührt.  

§ 6 
Beigeordnete  

(1) Die Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden hat zwei ehrenamtliche Beigeordnete. 

(2) Für die Verwaltung der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden werden neben dem Bürgermeister 
zwei Geschäftsbereiche gebildet, die auf die Beigeordneten zu übertragen sind. 

§ 7 
Aufwandsentschädigung für Mitglieder 

des Verbandsgemeinderates und dessen Ausschüsse 

(1) Zur Abgeltung der notwendigen baren Auslagen und der sonstigen persönlichen Aufwendungen er-
halten die Verbandsgemeinderatsmitglieder für die Teilnahme an Sitzungen des Verbandsgemeindera-
tes, seiner Ausschüsse und an Sitzungen der Fraktionen, die der Vorbereitung der Sitzungen der Ver-
bandsgemeinderatssitzungen dienen, eine Entschädigung nach Maßgabe der Absätze 2, 3 und 6. Die 
Aufwandsentschädigung ist halbjährlich nachträglich zu zahlen. 

(2) Die Aufwandsentschädigung wird in Form eines Sitzungsgeldes gewährt, das für die Teilnahme  an 
einer Sitzung des Verbandsgemeinderates 15,00 € und eines Ausschusses 15,00 € beträgt. Bei Teil-
nahme an mehreren Sitzungen am gleichen Tag wird nur insgesamt ein Sitzungsgeld gewährt. 

(3) Neben der Entschädigung nach Absatz 2 werden für Sitzungen des Verbandsgemeinderates und der 
Ausschüsse die notwendigen Fahrkosten für Fahrten zwischen Wohnung und Sitzungsort nach Landes-
reisekostengesetz erstattet.   

(4) Neben der Entschädigung nach Absatz 2 wird nachgewiesener Lohnausfall in voller Höhe ersetzt; er 
umfasst bei Arbeitnehmern auch die entgangenen tarifvertraglichen und freiwilligen Arbeitgeberleistun-
gen sowie den Arbeitgeberanteil zu den gesetzlichen Sozialversicherungsbeiträgen. Selbständig tätige 
Personen erhalten auf Antrag Verdienstausfall in Höhe eines Durchschnittssatzes von bis zu 25,00 € je 
Sitzung. Personen, die weder einen Lohn- noch einen Verdienstausfall geltend machen können, denen 
aber im beruflichen oder häuslichen Bereich ein Nachteil entsteht, der in der Regel nur durch das Nach-
holen versäumter Arbeit oder die Inanspruchnahme einer Hilfskraft ausgeglichen werden kann, erhalten 
auf Antrag einen Ausgleich 

1. in Höhe von 10,00 € je Sitzung, wenn sie mindestens ein in ihrem Haushalt mit ihnen wohnendes 
Kind unter 14 Jahren tatsächlich betreuen oder 

2. in Höhe von 10,00 € je Sitzung, wenn sie einen nach ärztlichem Gutachten pflegebedürftigen sonsti-
gen Angehörigen tatsächlich betreuen oder pflegen. 

Liegen die Voraussetzungen des Satzes 3 Nummern 1 und 2 gleichzeitig vor, wird der Ausgleich nur 
einmal gewährt.  
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In den Fällen des § 18a Abs. 6 GemO wird unter den Voraussetzungen des Satzes 2 Verdienstausfall je 
Fortbildungstag in Höhe des Betrages, wie er für eine Sitzung gewährt würde, erstattet, wenn die Fort-
bildungsveranstaltung mindestens fünf Zeitstunden einschließlich Pausen dauert; entsprechendes gilt in 
den Fällen des Nachteilsausgleichs (Satz 3). 

(5) Neben der Aufwandsentschädigung erhalten die Verbandsgemeinderatsmitglieder für Dienstreisen 
Reisekostenvergütung nach den Bestimmungen des Landesreisekostengesetzes. 

(6) Für die Teilnahme von Ratsmitgliedern an Fraktionssitzungen wird ein Sitzungsgeld in Höhe von 
15,00 € je Sitzung gezahlt. Die Zahl der Fraktionssitzungen, für die ein Sitzungsgeld gewährt wird, darf 
einschließlich der nach Satz 1 abgegoltenen Sitzungen jährlich die Zahl der Verbandsgemeinderatssit-
zungen nicht übersteigen. Falls die Fraktionssitzung am gleichen Tag stattfindet wie die Sitzung des Ver-
bandsgemeinderates, wird nur das Sitzungsgeld nach Abs. 2 gewährt. Fraktionsvorsitzende, im Verhin-
derungsfall deren Stellvertreter, erhalten abweichend von Satz 1 ein Sitzungsgeld von 30,00 € je Sit-
zung. 
 

§ 8 
Aufwandsentschädigung der Beigeordneten  

(1) Ehrenamtliche Beigeordnete erhalten für den Fall der Vertretung des Bürgermeisters eine Aufwands-
entschädigung in Höhe der Aufwandsentschädigung nach § 12 Abs. 1 Satz 1 KomAEVO. Erfolgt die Ver-
tretung des Bürgermeisters nicht für die Dauer eines vollen Monats, so beträgt sie für jeden Tag der Ver-
tretung ein Dreißigstel des Monatsbetrags gemäß Satz 1. Eine nach Absatz 2 gewährte Aufwandsent-
schädigung ist anzurechnen. 

(2) Ehrenamtliche Beigeordnete, denen ein bestimmter Geschäftsbereich übertragen ist, erhalten eine 
monatliche Aufwandsentschädigung in folgender Höhe: 

Erster Beigeordneter:   35 v. H. der Aufwandsentschädigung gemäß Abs. 1 Satz 1. 

Weiterer Beigeordneter:   20 v. H. der Aufwandsentschädigung gemäß Abs. 1 Satz 1. 

(3) § 7 Abs. 4 und 5 gelten entsprechend. 

§ 9 

Aufwandsentschädigung für Feuerwehrangehörige  

(1) Zur Abgeltung der notwendigen baren Auslagen und der sonstigen persönlichen Aufwendungen er-
halten die Feuerwehrangehörigen eine Entschädigung nach Maßgabe der Feuerwehr-
Entschädigungsverordnung und der Absätze 2 bis 5. 

(2) Eine Aufwandsentschädigung erhalten  

1. der Wehrleiter  
2. der stellvertretende Wehrleiter 
3. die Wehrführer  
4. der stellvertretende Wehrführer der Stützpunktfeuerwehr Kirchheimbolanden 
5. der Feuerwehrangehörige für die Alarm- und Einsatzplanung 
6. die Jugendfeuerwehrgerätewarte 
7. der ehrenamtliche Gerätewart 
8. der ehrenamtliche Atemschutzgerätewart. 
 
(3) Die Aufwandsentschädigung wird in Form eines monatlichen Pauschbetrags gewährt. Daneben wer-
den die in § 5 Feuerwehr-Entschädigungsverordnung genannten Aufwendungen besonders erstattet. 
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(4) Die monatliche Aufwandsentschädigung beträgt für: 

1. den Wehrleiter    268,86 € 
2. den stellvertretenden Wehrleiter    80,03 € 
3. die Wehrführer 

a) der Stützpunktfeuerwehr   96,09 €   
b) der Schwerpunktfeuerwehren  64,06 € 
c) der übrigen Ortsfeuerwehren   51,25 € 

4. den stellvertretenden Wehrführer der Stützpunktfeuerwehr   48,02 € 
5. den Feuerwehrangehörigen für die Alarm- und Einsatzplanung  64,09 € 
6. die Jugendfeuerwehrgerätewarte  32,21 € 
7. den ehrenamtlichen Gerätewart  48,02 € 
8. den ehrenamtlichen Atemschutzgerätewart  48,02 € 
 

Erhöhungen der Aufwandsentschädigung nach der Feuerwehr-Entschädigungsverordnung werden pro-
zentual angerechnet.  

(5) Ehrenamtliche Feuerwehrangehörige haben Anspruch auf Zahlung einer Aufwandsentschädigung, 
wenn sie zu Einsätzen herangezogen werden bei denen auf Grund des § 36 LBKG Kostenersatz zu leis-
ten ist. Die monatliche Aufwandsentschädigung ergibt sich aus dem Produkt des maßgebenden Stun-
densatzes und der tatsächlichen Stundenzahl, zu der der Feuerwehrangehörige während des betreffen-
den Monats herangezogen worden ist. Der Stundensatz beträgt 6,00 €. 

(6) Für den Rufbereitschaftsdienst der Stützpunktfeuerwehr wird eine monatliche Pauschale in Höhe von 
120,00 Euro pro Person gewährt.  

§ 10 
Aufwandsentschädigung für weitere Ehrenämter 

(1) Einfache  Tätigkeiten für die Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden wie z. B. Blumen gießen, Rasen 
mähen, Reinigung, handwerkliche Tätigkeiten von untergeordneter Bedeutung können durch ehrenamt-
lich Tätige erledigt werden. Für die Ausübung der ehrenamtlichen Tätigkeit wird eine Aufwandsentschä-
digung gewährt. 

(2)  Die Aufwandsentschädigung für die Tätigkeiten nach Absatz 1 wird nach Stunden bemessen und be-
trägt 8,00 € je volle Stunde.  

§ 11 
In-Kraft-Treten  

(1) Die Hauptsatzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom 27.09.2004 mit allen Änderungen außer Kraft. 

 

Kirchheimbolanden, 8. Juli 2009 

 

 

 

_______________________ 
(Haas) 
Bürgermeister 
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Es wird auf § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung hingewiesen: 
„Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung zustan-
de gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande ge-
kommen. Dies gilt nicht, wenn 
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die  
  Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder 
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder je 
 mand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung  

unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht  
hat. 

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 
genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.“ 
 
 


